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§ 5 VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

1. (1)Weicht der Inhalt des Versicherungsscheines vom Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen ab, so gilt die

Abweichung als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monates nach Empfang des

Versicherungsscheines in geschriebener Form widerspricht.

2. (2)Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer bei

Übermittlung des Versicherungsscheins darauf hingewiesen hat, dass Abweichungen als genehmigt gelten, wenn

der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monates nach Empfang des Versicherungsscheins in

geschriebener Form widerspricht. Der Hinweis hat durch besondere Mitteilung in geschriebener Form oder durch

einen auffälligen Vermerk im Versicherungsschein, der aus dem übrigen Inhalt des Versicherungsscheins

hervorzuheben ist, zu geschehen; auf die einzelnen Abweichungen ist besonders aufmerksam zu machen.

3. (3)Hat der Versicherer den Vorschriften des Abs. 2 nicht entsprochen, so ist die Abweichung für den

Versicherungsnehmer unverbindlich und der Inhalt des Versicherungsantrages insoweit als vereinbart

anzusehen.

4. (4)Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer darauf verzichtet, den Vertrag wegen Irrtums

anzufechten, ist unwirksam.
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